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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

§ 49

Sonstige Maßnahmen

 

(1) Stellt das Überprüfungsorgan nicht unter § 47 fallende Mängel fest, so hat die Bedienstetenschutzkommission die

Mängel den betro enen Bediensteten, dem Leiter der überprüften Dienststelle und/oder dem beauftragten

Bediensteten (§ 5 Abs 4), der Dienststellenpersonalvertretung und, wenn die Behebung der Mängel in den

Aufgabenbereich einer anderen Dienststelle fällt, auch dem Leiter dieser Dienststelle, schriftlich bekannt zu geben.

 

(2) Nach Anhörung der Dienststellenpersonalvertretung hat die Bedienstetenschutzkommission dem

Dienststellenleiter und/oder dem beauftragten Bediensteten und, soweit die Behebung der Mängel in den

Aufgabenbereich einer anderen Dienststelle fällt, auch dem Leiter dieser Dienststelle, die zur Behebung dieser Mängel

zu tre enden Maßnahmen schriftlich bekannt zu geben. In der schriftlichen Bekanntgabe ist eine angemessene Frist

zur Behebung der Mängel festzusetzen.

 

(3) Die Bedienstetenschutzkommission hat nach dem Ablauf der nach Abs 2 zweiter Satz festgesetzten Frist zu

überprüfen, ob die nach Abs 1 festgestellten Mängel behoben worden sind. Nicht behobene Mängel und die zu deren

Behebung zu tre enden Maßnahmen sind der Landesregierung unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur

Behebung dieser Mängel bekannt zu geben.

 

(4) § 48 Abs 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Landesregierung die Maßnahmen innerhalb der gemäß Abs 3

festgesetzten Frist zu treffen hat.
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